
 datenschutz-maximum Version 08.10.2019 11:30, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr062 Gedruckt 27.11.2025 10:21

← Erwägungsgrund 61 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 63 →

ErwGr

Erwägungsgrund 62 - Ausnahmen von der Informationspflicht

1 Die Pflicht, Informationen zur Verfügung zu stellen, erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person
die Information bereits hat, wenn die Speicherung oder Offenlegung der personenbezogenen Daten
ausdrücklich durch Rechtsvorschriften geregelt ist oder wenn sich die Unterrichtung der betroffenen
Person als unmöglich erweist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. 2 Letzteres
könnte insbesondere bei Verarbeitungen für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken der Fall sein.
3 Als Anhaltspunkte sollten dabei die Zahl der betroffenen Personen, das Alter der Daten oder
etwaige geeignete Garantien in Betracht gezogen werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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